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Finanzbericht der Gemeinde Möser 

(Berichtspflicht gemäß § 26 Abs. 1 KomHVO LSA) 

Haushalt 2025 
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Sachgebietsleiterin Finanzen  
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Die Gemeinde Möser befindet sich seit dem 01.01.2025 in der vorläufigen Haushaltsführung. 

In der vorläufigen Haushaltsführung ist der § 104 KVG LSA anzuwenden.  

„§ 104 Vorläufige Haushaltsführung 

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen, darf die 

Kommune 

1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie 

rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben 

unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige 

Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Finanzposten oder 

Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen, 

2. Abgaben vorläufig nach den Sätzen des Vorjahres erheben, 

3. Kredite umschulden. 

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung von Bauten, Beschaffungen und sonstigen 

Investitionsleistungen des Finanzhaushaltes nach Absatz 1 Nr. 1 oder für den Beginn von 

unaufschiebbaren Investitionsmaßnahmen nicht aus, darf die Kommune mit Genehmigung 

der Kommunalaufsichtsbehörde Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

bis zur Hälfte des durchschnittlichen Betrags der Kreditermächtigungen für die beiden 

Vorjahre aufnehmen. § 108 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr 

erlassen ist.“ 

In der vorläufigen Haushaltsführung 2025 ist der Kassenkreditrahmen aufgrund § 4 der 

rechtsgültigen Haushaltssatzung 2024 und dem Kassenkreditvertrag mit der Sparkasse 

MagdeBurg in Höhe von 4.182.300 € nutzbar.   

Im 1. und 2. Quartal 2025 wurde der Kassenkredit an einem von 124 Banktagen in Anspruch 

genommen. Die maximale Inanspruchnahme lag bei 55.938,60 €, bei einem variablen 

Zinssatz von 4,212%/a. 
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Finanzrechnung Verwaltungshaushalt 

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung setzt sich der fortgeschriebene Ansatz des 

Haushaltsjahres (Spalte 2) aus dem Ansatz 2025 im Haushaltsplan 2024 und den 

Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 zusammen.  

 

Die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden zu 46% erzielt.  

Einzahlungsart Erfüllungsstand 

Steuern und ähnliche 

Abgaben 

41% 

Zuwendungen und allg. 

Umlagen 

54% 

Sonstige Transferleistungen 0% 

Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte 

43% 

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

73% 

Sonstige Einzahlungen 37% 

Zinsen und ähnliche 

Einzahlungen 

6% 

 

Der geringe Erfüllungsstand der Pos. 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen resultiert aus den 

fehlenden Abrechnungen der jährlichen Investitionszuschüsse aus Windenergieanlagen 

(städtebaulicher Vertrag über die Anlagen auf dem Gebiet Schermen). Die Abrechnung 

erfolgt erst im 3. Quartal und wird Null ergeben. Laut städtebaulichen Vertrag verringern sich 

die Auszahlungen, sofern im jeweiligen Jahr (hier 2024) Gewerbesteuer gezahlt wurde. In 

diesem Fall wird der Betrag um den Anteil der gezahlten Gewerbesteuer verringert. Das gilt 
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für die Gesamtheit der Windenergieanlagen auf dem Gebiet Schermen. Von den 12 

gebauten Windenergieanlagen nimmt die Gemeinde von 8 Anlagen Gewerbesteuer ein. Die 

Gewerbesteuereinnahmen übersteigen den Gesamtbetrag der jährl. Investitionszuschüsse.  

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen einen Erfüllungsstand von 54% 

auf. 

Auszahlungsart Erfüllungsstand 

Personalauszahlungen 44% 

Versorgungsauszahlungen 0 

Auszahlungen für Sach- und 

Dienstleistungen 

46% 

Transferauszahlungen 58% 

Sonstige Auszahlungen 39% 

Zinsen und ähnliche 

Auszahlungen 

45% 

 

Der hohe Erfüllungsstand im Bereich Transferauszahlungen resultiert aus der höheren 

Vorauszahlung der vorläufig festgesetzten Kreisumlage. Dies wurde mit dem endgültig 

festgesetzten Kreisumlagebescheid im September 2025 verrechnet.  

 Finanzrechnung Vermögenshaushalt 

 

Zum 30.06.2025 wurden von den 418.600,25€ Investitionseinzahlungen aus Zuwendungen 

(Haushaltsplan 2024) in 

- Investitionspauschale (203.136,00€) 

- Förderung Digitalpakt Grundschule Möser (153.309,85€) 

- Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge (62.154,40€) 

verbucht.  

 



5 
 

Zum 30.06.2025 wurden von den 1.447.486,63€ (Investitionsauszahlungen) u. a. für  

- Hochbaumaßnahmen: 

- 242.057,98€ (Mn116 Erweiterung FFW-Gerätehaus Möser, Mn 138/139 

Großraumgarage)  

- 830.009,52€ (Mn55 Turnhalle Möser)  

- Tiefbaumaßnahmen:  

 - 229.449,71€ (Mn56 Außenanlage Grundschule Möser) 

 -   21.927,09€ (Mn125 OD-Vereinbarung B1 Möser) 

 -   10.577,95€ (Planungsleistung OD Körbelitz) 

ausgezahlt. 

 

 

 


